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1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen (nachfolgend "AGB" 

genannt) gelten für alle Lieferun-

gen und Leistungen der GEMÜ 

Vertriebs AG (nachfolgend als 

"Verkäufer" oder als "GEMÜ 

Vertriebs AG" bezeichnet) an den 

Käufer. 

1.2 Davon abweichende oder ergän-

zende Bestimmungen, insbeson-

dere allgemeine Einkaufsbedin-

gungen des Käufers sowie münd-

liche Vereinbarungen, gelten nur 

insoweit, als sie von der GEMÜ 

Vertriebs AG ausdrücklich 

schriftlich anerkennt werden. 

Verweise auf Vertragsbedingun-

gen des Käufers in Offertanfra-

gen, Bestellungen oder Bestäti-

gungen sind unbeachtlich. 

1.3 Diese AGB gelten auch für sämt-

liche zukünftigen Lieferungen, 

selbst wenn nicht ausdrücklich 

auf diese AGB Bezug genommen 

wird. 

1.4 Die GEMÜ Vertriebs AG behält 

sich Änderungen des Produkte-

sortiments vor. 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

2.1 Nur schriftliche Angebote der 

GEMÜ Vertriebs AG mit einer 

Annahmefrist sind verbindlich. 

2.2 Der Vertrag kommt zustande in-

dem 

a) die GEMÜ Vertriebs AG die 

Bestellung des Käufers mittels 

schriftlicher Auftragsbestäti-

gung annimmt; oder 

b) der Käufer ein verbindliches 

Angebot der GEMÜ Vertriebs 

AG innerhalb der Annahmefrist 

ohne Änderungen schriftlich, 

d.h. per Post, Telefax oder  

E-Mail, annimmt. 

2.3 Sämtliche Offerten, Auftragsbe-

stätigungen und anderen Verträge 

sind nur gültig vorbehaltlich der 

Erteilung der Ausfuhrbewilligung 

durch die zuständigen schweizeri-

schen und allfälliger zusätzlicher 

Zustimmung ausländischer Be-

hörden für die zu liefernde Ware, 

sofern eine derartige Bewilligung 

nötig ist. Wird die Bewilligung 

verweigert oder eine bereits erteil-

te Bewilligung durch die zustän-

dige Behörde widerrufen, ist der 

Verkäufer von der Lieferver-

pflichtung befreit und es können 

dem Verkäufergegenüber keine 

Schadenersatzansprüche geltend 

gemacht werden. 

3. Daten und Unterlagen 

Der Inhalt von Prospekten, Preis-

listen, Katalogen und technischen 

Dokumenten ist grundsätzlich un-

verbindlich, es sei denn, er wird 

ausdrücklich schriftlich zugesi-

chert. 

4. Umfang der Lieferung 

Die Lieferungen der GEMÜ Ver-

triebs AG sind in der schriftlichen 

Auftragsbestätigung bzw. dem 

schriftlichen Angebot der GEMÜ 

Vertriebs AG abschliessend auf-

geführt. 

5. Vertraulichkeit und Daten-

schutz 

5.1 Jede Vertragspartei behält alle 

Rechte an Plänen und technischen 

Unterlagen, die sie der anderen 

Partei aushändigt. Die empfan-

gende Partei anerkennt diese 

Rechte und wird die Unterlagen 

nicht ohne vorgängige schriftliche 

Ermächtigung der anderen Partei 

ganz oder teilweise Dritten zu-

gänglich machen oder ausserhalb 

des Zwecks verwenden, zu dem 

sie ihr übergeben worden sind. 

5.2 Die Vertragsparteien behandeln 

alle Tatsachen vertraulich, die 

weder offenkundig noch allge-

mein zugänglich sind. Im Zweifel 

sind Tatsachen vertraulich zu be-

handeln. Diese Geheimhaltungs-

pflicht besteht bereits vor Ver-

tragsabschluss und hält auch nach 

Beendigung des Vertragsverhält-

nisses an. Gesetzliche Aufklä-

rungspflichten bleiben vorbehal-

ten. 

5.3 Im Rahmen des Vertragsverhält-

nisses mit dem Käufer ist eine 

Bearbeitung von personenbezo-

genen Daten erforderlich. Der 

Käufer erteilt hierzu seine Zu-

stimmung und ist damit einver-

standen, dass die GEMÜ Ver-

triebs AG zum Zweck der Ab-

wicklung und Pflege der Ge-

schäftsbeziehungen solche Daten 

auch Dritten (z.B. Lieferanten, 

Spediteure etc.) im In- und Aus-

land bekannt geben kann.  

6. Preise und Verpackung 

6.1 Alle Preise verstehen sich, sofern 

nicht etwas anderes vereinbart ist,  

in Schweizer Franken oder in Eu-

ro, netto, exklusive Steuern und 

Abgaben (Mehrwertsteuer, Zölle 

usw.), ab Standort des Werks der 

GEMÜ in Ingelfingen-Criesbach, 

Deutschland, oder ab Standort des 

Werks der GEMÜ in Rotkreuz, 

Schweiz, d.h. EXW Ingelfingen-

Criesbach, Deutschland oder Rot-

kreuz, Schweiz, gemäss In-

coterms der ICC (aktuelle Ausga-

be), ohne Verpackung und ohne 

irgendwelche Abzüge. 

6.2 Die Verpackung wird von der 

GEMÜ Vertriebs AG gesondert in 

Rechnung gestellt und nicht zu-

rückgenommen. 

6.3 Falls sich die der Preiskalkulation 

zugrunde liegenden Verhältnisse 

zwischen dem Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses und dem verein-

barten Liefertermin ändern, insbe-

sondere Währungsparitäten, ist 

die GEMÜ Vertriebs AG berech-

tigt, die Preise und Konditionen 

den veränderten Bedingungen an-

zupassen. 

6.4 Abrufaufträge werden grundsätz-

lich nur auf die Dauer von höchs-

tens einem Jahr abgeschlossen. 

Werden die mit einem Abrufauf-

trag bestellten Waren innerhalb 

dieser Frist nicht abgenommen, so 

kann der Verkäufer vom Abruf-

auftrag zurücktreten. Für die be-

reits abgenommenen Waren er-

folgt eine Nachberechnung, wel-

cher die Listenpreise des Verkäu-

fers zugrunde gelegt werden. Der 

Käufer hat dem Verkäufer den 

Schaden zu ersetzen, den der 

Verkäuferwegen dieses Rücktritts 

vom Vertrag erleidet. 

6.5 Offensichtliche Irrtümer und Feh-

ler in Angeboten, Auftragsbestä-

tigungen oder Rechnungen dürfen 

vom Verkäuferberichtigt werden. 

Rechtsansprüche des Käufers 

aufgrund irrtümlich erfolgter An-
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gaben, die im offensichtlichen 

Widerspruch zu den sonstigen 

Verkaufsunterlagen stehen, kön-

nen nicht entstehen. 

7. Mindestwert von Bestellungen 

und Annullierung von Liefe-

rungen 

7.1 Der Nettowarenwert für die von 

der GEMÜ Vertriebs AG geliefer-

ten Produkte beträgt mindestens 

CHF 50 pro Bestellung bzw. EUR 

40 pro Bestellung, sofern diese in 

Euro erfolgt. 

7.2 Annulliert der Käufer eine erfolg-

te Lieferung und hält die GEMÜ 

Vertriebs AG nicht an der Erfül-

lung des Vertrages fest, so werden 

die gelieferten Produkte zurück-

genommen. Die Rückerstattung 

der GEMÜ Vertriebs AG an den 

Käufer beträgt 70% des Nettowa-

renwertes der gelieferten Produk-

te. Die Produkte müssen original 

verpackt und innert 10 Tagen seit 

erfolgter Lieferung retourniert 

werden. Spezialanfertigungen 

werden weder zurückgenommen 

noch rückerstattet. 

8. Expresszuschlag 

Die GEMÜ Vertriebs AG ist be-

rechtigt, für Lieferungen mit 

Dringlichkeit einen Expresszu-

schlag zu berechnen. 

9. Zahlungsbedingungen 

9.1 Die Rechnungen der GEMÜ Ver-

triebs AG sind vom Käufer innert 

30 Tagen ab Rechnungsdatum 

rein netto, d.h. ohne Skonto oder 

anderweitige Abzüge, zu bezah-

len.  

9.2 Die Zahlung gilt als erfolgt, wenn 

der fällige Betrag auf dem Konto 

der GEMÜ Vertriebs AG gutge-

schrieben ist und der GEMÜ Ver-

triebs AG zur freien Verfügung 

steht. Die Zahlung hat durch 

Bank-, Giro- oder Postcheck-

überweisung zu erfolgen. 

9.3 Die Zahlungstermine sind auch 

dann einzuhalten, wenn Trans-

port, Ablieferung oder Abnahme 

der gelieferten Produkte aus 

Gründen, welche die GEMÜ Ver-

triebs AG nicht zu vertreten hat, 

verzögert oder verunmöglicht 

werden oder wenn unwesentliche 

Teile fehlen oder sich geringe 

Nachbesserungen als notwendig 

erweisen, die den Gebrauch der 

gelieferten Produkte nicht verun-

möglichen. 

9.4 Hält der Käufer den vereinbarten 

Zahlungstermin nicht ein, so 

kommt er ohne weiteres ab dem 

31. Tag nach Rechnungsdatum in 

Verzug und hat ab diesem Tag ei-

nen Verzugszins von 7% zu ent-

richten. 

9.5 Die Nichteinhaltung der Zah-

lungsbedingungen entbindet die 

GEMÜ Vertriebs AG von ihrer 

Lieferverpflichtung, indes den 

Käufer nicht von seiner Annah-

mepflicht. Die GEMÜ Vertriebs 

AG behält sich ausdrücklich das 

Recht vor, wegen Verzuges des 

Käufers vom Vertrag zurückzu-

treten und die gelieferten Produk-

te zurückzufordern. 

9.6 Alle Mahn- und Inkasso-Spesen 

im Falle von Annahme- oder Zah-

lungsverzug gehen zu Lasten des 

Käufers. Während des Verzuges 

ist der Verkäufer auch jederzeit 

berechtigt, vom Vertrag zurück-

zutreten, bereits gelieferte Ware 

zurückzuverlangen und Schaden-

ersatz wegen Dahinfallen des 

Vertrages zu fordern. 

9.7 Entstehen nach Bestätigung des 

Auftrages begründete Zweifel an 

der Kreditwürdigkeit des Käufers, 

so etwa wegen negativer Aus-

künfte, Wechselproteste, Zah-

lungseinstellung, Zwangsvollstre-

ckungen, Anhängigkeit eines 

Vergleichs- oder Konkursverfah-

rens usw. oder gerät der Käufer 

gegenüber dem Verkäufer mit der 

Zahlung einer fälligen Verbind-

lichkeit in Verzug, so ist der Ver-

käufer berechtigt, Vorauszahlung 

des Kaufpreises oder Sicherheiten 

nach Wahl des Verkäufers zu ver-

langen. Kommt der Käufer die-

sem Verlangen innerhalb ange-

messener Frist nicht nach, ist der 

Verkäuferberechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten. Der Verkäufer ist 

ausserdem zum Rücktritt dann be-

rechtigt, wenn der Käufer den 

Liefergegenstand in der bestellten 

Menge bis zum Ablauf der Be-

zugsfrist nicht abgerufen hat. 

Weitergehende Ansprüche des 

Verkäufers, insbesondere der An-

spruch auf Schadenersatz aus dem 

Dahinfallen des Vertrages, wer-

den hierdurch nicht berührt. 

9.8 Die Aussendienstmitarbeiter des 

Verkäufers sind zum Empfang 

von Zahlungen nur berechtigt, 

wenn sie eine ausdrückliche 

schriftliche Geldvollmacht des 

Verkäufers vorweisen können. 

Den Aussendienstmitarbeitern ist 

es nicht gestattet, Rechnungen 

auszustellen, Ware umzutauschen 

oder ohne Anweisung des Ver-

käufers Rückware in Empfang zu 

nehmen. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1 Der Liefergegenstand bleibt so-

lange im Eigentum des Verkäu-

fers, bis dieser den Kaufpreis 

vollständig und vertragskonform 

erhalten hat. Der Verkäufer ist be-

rechtigt, bis zu diesem Zeitpunkt 

den Eigentumsvorbehalt gemäss 

Art. 715 ZGB im Eigentumsvor-

behaltsregister am jeweiligen 

Wohnsitz bzw. Sitz des Käufers 

einzutragen. Der Käufer ver-

pflichtet sich, auf Verlangen des 

Verkäufers umgehend sein 

schriftliches Einverständnis zur 

Eintragung eines Eigentumsvor-

behaltes in allen für die Eintra-

gung wesentlichen Punkten zu 

geben (vgl. Art. 4 Abs. 4 der Ver-

ordnung betreffend die Eintra-

gung der Eigentumsvorbehalte 

des Bundesgerichts). 

10.2 Der Verkäufer ist berechtigt, den 

Liefergegenstand auf Kosten des 

Käufers gegen Diebstahl, Bruch, 

Feuer, Wasser und sonstige Schä-

den zu versichern, sofern nicht 

der Käufer selbst den Abschluss 

einer entsprechenden Versiche-

rung nachgewiesen hat. Der Käu-

fer verpflichtet sich bis zur voll-

ständigen Bezahlung, für die 

Aufbewahrung und den Unterhalt 

der Liefergegenstände alle nötige 

Sorgfalt aufzubringen. 

10.3 Der Käufer darf den Liefergegen-

stand vor der vollständigen Be-

zahlung weder veräussern, ver-

pfänden oder zur Sicherung über-

eignen. Bei Pfändungen sowie 

Beschlagnahme oder sonstigen 
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Verfügungen durch Dritte ist der 

Käufer zur unverzüglichen Be-

nachrichtigung des Verkäufers  

verpflichtet. 

10.4 Bei vertragswidrigem Verhalten 

des Käufers, insbesondere bei 

Eintritt des Zahlungsverzuges, ist 

der Verkäufer zur Rücknahme des 

Liefergegenstandes berechtigt und 

der Käufer zur Herausgabe ver-

pflichtet. Die Geltendmachung 

des Eigentumsvorbehaltes sowie 

die Pfändung des Liefergegen-

standes durch den Verkäufer gel-

ten nicht zwingend als Rücktritt 

vom Vertrag. Der Antrag auf Er-

öffnung eines Konkurs-, Insol-

venz- oder ähnlichen Verfahrens 

über den Käufer berechtigt den 

Verkäufer, vom Vertrag zurück-

zutreten und die sofortige Rück-

gabe des Liefergegenstandes zu 

verlangen. 

11. Lieferung 

11.1 In der schriftlichen Auftragsbestä-

tigung oder dem verbindlichen 

Angebot genannte Lieferfristen 

bzw. Liefertermine gelten nur bei 

ausdrücklicher, schriftlicher Zusi-

cherung als verbindlich, ansons-

ten handelt es sich dabei lediglich 

um Richtwerte. 

11.2 Die Lieferfrist beginnt, sobald der 

Vertrag abgeschlossen ist, die we-

sentlichen technischen Punkte be-

reinigt worden sind und der 

GEMÜ Vertriebs AG die erfor-

derlichen technischen und kom-

merziellen Unterlagen und Anga-

ben, welche die GEMÜ Vertriebs 

AG für die Vertragserfüllung be-

nötigt, vom Käufer in unterzeich-

neter Form zugehen. Die Liefer-

frist bzw. der Liefertermin gilt als 

eingehalten, wenn bei Ablauf der 

Frist bzw. bei Eintritt des Termins 

die Lieferung erfolgt. 

11.3 Die Lieferfrist verlängert sich 

angemessen bzw. der Lieferter-

min wird aufgeschoben, wenn: 

a) der GEMÜ Vertriebs AG die 

Angaben, die sie zur Vertragser-

füllung benötigt, nicht rechtzei-

tig zugehen oder wenn der Käu-

fer nachträglich Änderungen 

oder Ergänzungen verlangt und 

damit eine Verzögerung der 

Lieferung verursacht; 

b) Hindernisse auftreten, welche 

die GEMÜ Vertriebs AG trotz 

Anwendung der gebotenen 

Sorgfalt nicht abwenden kann, 

ungeachtet, ob diese bei der 

GEMÜ Vertriebs AG, beim 

Käufer oder bei einem Dritten 

entstehen. Als solche Hinder-

nisse gelten beispielsweise 

Krieg, terroristische Aktivitäten, 

Aufruhr, Streik, Aussperrung, 

Lieferverzögerungen oder feh-

lerhafte Zulieferungen der Lie-

feranten der GEMÜ Vertriebs 

AG, Arbeitskampf, behördliche 

Massnahmen, Rohmaterial- o-

der Energiemangel, Unfälle o-

der gravierende Transportstö-

rungen; 

c) der Käufer oder von ihm beige-

zogene Dritte mit der Erfüllung 

vertraglicher Verpflichtungen 

im Verzug sind, oder wenn der 

Käufer die Zahlungsbedingun-

gen nicht einhält. 

11.4 Der Käufer kann ohne Fristset-

zung vom Vertrag zurücktreten, 

wenn dem Verkäufer die gesamte 

Leistung vor Gefahrenübergang 

endgültig unmöglich wird. Der 

Käufer kann darüber hinaus vom 

Vertrag zurücktreten, wenn bei 

einer Bestellung die Ausführung 

eines Teils der Lieferung unmög-

lich wird und er ein berechtigtes 

Interesse an der Ablehnung der 

Teillieferung hat. Ist dies nicht 

der Fall, so hat der Käufer den auf 

die Teillieferung entfallenden 

Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe 

gilt bei Unvermögen des Verkäu-

fers. Der Käufer kann in diesen 

Fällen der Unmöglichkeit keinen 

Schadenersatzanspruch jedweder 

Art geltend machen, es sei denn, 

der Käufer weist nach, dass die 

Unmöglichkeit Folge grobfahrläs-

sigen Handelns oder Unterlassens 

des Verkäufers ist. Die Haftung 

für Hilfspersonen wird ausdrück-

lich wegbedungen.  

11.5 Tritt die Unmöglichkeit oder das 

Unvermögen während des An-

nahmeverzuges des Käufers ein, 

oder ist der Käufer für diese Um-

stände zumindest weit überwie-

gend verantwortlich, bleibt er zur 

Gegenleistung verpflichtet. 

11.6 Der Käufer ist berechtigt, bei ver-

späteter Lieferung eine Verzugs-

entschädigung geltend zu machen, 

soweit eine Verspätung nach-

weisbar durch die GEMÜ Ver-

triebs AG verschuldet wurde und 

der Käufer einen Schaden als 

Folge dieser Verspätung belegen 

kann. Die Verzugsentschädigung 

beträgt für jede volle Woche der 

Verspätung höchstens 0,5%, ins-

gesamt aber nicht mehr als 5% 

des Nettowarenwertes des verspä-

teten Teils der Lieferung. Die ers-

ten zwei Wochen der Verspätung 

geben keinen Anspruch auf eine 

Verzugsentschädigung. 

11.7 Bei Erreichen des Maximums der 

Verzugsentschädigung kann der 

Käufer der GEMÜ Vertriebs AG 

schriftlich eine angemessene 

Nachfrist ansetzen, die wenigs-

tens 30 Tage betragen muss. Wird 

diese Nachfrist aus Gründen, wel-

che die GEMÜ Vertriebs AG zu 

vertreten hat, nicht eingehalten, so 

ist der Käufer berechtigt, die An-

nahme des verspäteten Teils der 

Lieferung zu verweigern. 

11.8 Die GEMÜ Vertriebs AG ist zu 

Teillieferungen jederzeit berech-

tigt. Für Teillieferungen kann die 

GEMÜ Vertriebs AG Teilrech-

nungen ausstellen. 

11.9 Kommt der Käufer in Annahme-

verzug, so ist der Verkäufer be-

rechtigt, Ersatz des dem Verkäu-

fer entstehenden Schadens zu ver-

langen. 

11.10 Wenn der Käufer nach Ablauf 

einer ihm gesetzten angemesse-

nen Nachfrist die Abnahme ver-

weigert oder bereits ausdrücklich 

erklärt hat, nicht abnehmen zu 

wollen, kann der Verkäufer vom 

Vertrag zurücktreten und Scha-

denersatz wegen Dahinfallens des 

Vertrages verlangen oder am Ver-

trag festhalten und Schadenersatz 

wegen Nichterfüllung verlangen. 

Als Schadenersatz wegen An-

nahmeverzug kann der Verkäufer 

20 % des Kaufpreises ohne Ab-

züge verlangen. 

11.11 Dem Käufer steht dabei das Recht 

zu, den Nachweis zu führen, dass 

kein oder ein geringerer als der 
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pauschalierte Schaden auf Seiten 

des Verkäufers eingetreten ist. 

11.12 Nimmt der Käufer die Lieferung 

nicht rechtzeitig ab, ist die GEMÜ 

Vertriebs AG berechtigt, die Wa-

re auf Kosten und Gefahr des 

Käufers zu lagern und als gelie-

fert zu berechnen. Bezahlt der 

Käufer die Ware nicht innert 30 

Tagen, ist die GEMÜ Vertriebs 

AG berechtigt, anderweitig dar-

über zu verfügen. 

11.13 Infolge verspäteter Lieferung hat 

der Käufer keine Rechte oder An-

sprüche ausser den in Artikel 11 

dieser AGB ausdrücklich genann-

ten. Weitergehende Schadener-

satzansprüche bestehen nur in 

Fällen grober Fahrlässigkeit oder 

rechtswidriger Absicht und nur 

insoweit, als die vorstehende Ver-

zugsentschädigung nicht aus-

reicht. 

12. Gefahrenübergang 

12.1 Die Gefahr geht ab Standort des 

Werks der GEMÜ in Ingelfingen-

Criesbach, Deutschland, oder ab 

Standort des Werks der GEMÜ in 

Rotkreuz, Schweiz, d.h. EXW 

Ingelfingen-Criesbach, Deutsch-

land oder Rotkreuz, Schweiz, ge-

mäss Incoterms der ICC (aktuelle 

Ausgabe), auf den Käufer über, 

und zwar auch dann, wenn die 

Lieferung franko oder unter ähn-

lichen Klauseln erfolgt oder der 

Transport durch die GEMÜ Ver-

triebs AG organisiert und geleitet 

wird. 

12.2 Wird der Versand auf Begehren 

des Käufers oder aus sonstigen 

Gründen, welche die GEMÜ Ver-

triebs AG nicht zu vertreten hat, 

verzögert, geht die Gefahr im ur-

sprünglich für die Ablieferung 

vorgesehenen Zeitpunkt ab Werk 

der GEMÜ in Ingelfingen-

Criesbach, Deutschland, oder ab 

Werk der GEMÜ in Rotkreuz, 

Schweiz, auf den Käufer über. Ab 

diesem Zeitpunkt wird die Ware 

auf Rechnung und Gefahr des 

Käufers gelagert und versichert. 

13. Versand, Transport und Versi-

cherung 

13.1 Besondere Wünsche betreffend 

Versand, Transport und Versiche-

rung sind der GEMÜ Vertriebs 

AG rechtzeitig schriftlich bekannt 

zu geben. Andernfalls erfolgt der 

Versand nach Ermessen – jedoch 

ohne Verantwortung – der GEMÜ 

Vertriebs AG so schnell wie mög-

lich. Der Versand erfolgt auf 

Rechnung des Käufers.  

13.2 Der Versand bzw. Transport er-

folgt, soweit nichts anderes ver-

einbart ist, auf Rechnung des 

Käufers. Für Versand- bzw. 

Transportkosten wird ein Zu-

schlag gesondert in Rechnung ge-

stellt. 

13.3 Die Versicherung gegen Schäden 

irgendwelcher Art obliegt dem 

Käufer. Wird die GEMÜ Ver-

triebs AG vom Käufer beauftragt, 

die Versicherung zu besorgen, so 

gilt die Versicherung auch dann 

im Auftrag und für Rechnung des 

Käufers abgeschlossen. 

14. Prüfung und Abnahme 

14.1 Der Käufer hat sämtliche geliefer-

ten Produkte umgehend zu prü-

fen. Allfällige Mängel sind der 

GEMÜ Vertriebs AG umgehend 

anzuzeigen. Erfolgt innert 10 Ta-

gen nach Lieferung keine Anzei-

ge, gelten die gelieferten Produkte 

der GEMÜ Vertriebs AG als ge-

nehmigt. Verdeckte Mängel sind 

unverzüglich nach ihrer Entde-

ckung schriftlich der GEMÜ Ver-

triebs AG anzuzeigen. 

14.2 Zeigen sich bei der Prüfung durch 

den Käufer unerhebliche Mängel, 

so findet die Abnahme gleichwohl 

mit Anzeige der Mängel an die 

GEMÜ Vertriebs AG statt. Die 

GEMÜ Vertriebs AG behebt die 

festgestellten Mängel umgehend 

und gibt deren Behebung dem 

Käufer bekannt. 

14.3 Zeigen sich bei der Prüfung er-

hebliche Mängel, so wird die Ab-

nahme zurückgestellt. Als erheb-

lich gelten Mängel, welche die 

Funktionstüchtigkeit oder Be-

triebssicherheit der Produkte ver-

unmöglichen oder gefährden. 

14.4 Die GEMÜ Vertriebs AG behebt 

die festgestellten Mängel und lädt 

den Käufer zu einer gemeinsamen 

Prüfung ein. 

15. Gewährleistung Sachmängel 

15.1 Die GEMÜ Vertriebs AG ge-

währleistet eine fachgerechte Ver-

tragserfüllung. Zugesicherte Ei-

genschaften sind nur jene, die 

ausdrücklich als solche bezeich-

net sind. 

15.2 Liegt ein Mangel vor, behält sich 

die GEMÜ Vertriebs AG das 

Recht vor, den Mangel nach ihrer 

Wahl durch Nachbesserung, Re-

paratur oder Ersatzlieferung zu 

beseitigen. 

15.3 Die beanstandeten Teile oder 

Produkte sind der GEMÜ Ver-

triebs AG auf Verlangen zuzustel-

len. Transportschäden gehen zu 

Lasten des Käufers. Soweit feh-

lerhafte Teile oder Produkte er-

setzt werden, gehen die ausge-

wechselten Teile oder Produkte in 

das Eigentum der GEMÜ Ver-

triebs AG über. Die Ein- und 

Ausbaukosten der Teile oder Pro-

dukte trägt der Käufer. Die Kos-

ten für den Versand bzw. Trans-

port gleicher Art wie bei der be-

anstandeten Lieferung werden 

von der GEMÜ Vertriebs AG ge-

tragen. Nach erfolgter Reparatur 

bzw. erfolgtem Ersatz treffen den 

Käufer dieselben Prüfobliegenhei-

ten wie bei der ursprünglichen 

Lieferung. 

15.4 Um das Personal der GEMÜ Ver-

triebs AG und/oder der GEMÜ 

Gruppe sowie die Umwelt vor ge-

fährlichen Substanzen zu schüt-

zen, sind mangelhaften Teilen o-

der Produkten, die an die GEMÜ 

Vertriebs AG oder an die GEMÜ 

Gruppe zurückgeschickt werden, 

Unbedenklichkeitsbescheinigun-

gen bei zu legen. Das entspre-

chende Formular kann bei der 

GEMÜ Vertriebs AG oder über 

www.gemue.ch angefordert wer-

den. Ohne Verwendung des ent-

sprechenden Formulars wird die 

Ware innert 2 Wochen entsorgt. 

15.5 Hat die GEMÜ Vertriebs AG die 

Nachbesserung oder Reparatur 

nicht oder nicht erfolgreich vor-

genommen, kann der Käufer nach 

seiner Wahl: 

http://www.gemue.ch/


  

 
AGB GEMÜ Vertriebs AG  - Seite 5 von 6 -  19.06.2020 
 

a) einen dem Minderwert entspre-

chenden Abzug vom Preis ma-

chen; oder 

b) vom Vertrag zurücktreten, dies 

jedoch nur bei erheblichen 

Mängeln. 

15.6 Die Gewährleistungsfrist beträgt 

12 Monate ab Gefahrenübergang.  

15.7 Keine Gewähr wird insbesondere 

übernommen: 

a) ungeeignete oder unsachgemäs-

se Verwendung, fehlerhafte 

Montage bzw. Inbetriebnahme 

durch den Käufer oder Dritte, 

natürliche Abnützung, fehler-

hafte oder nachlässige Behand-

lung, übermässiger Beanspru-

chung, nicht ordnungsgemässe 

Wartung, ungeeignete Be-

triebsmittel, mangelhafte Bau-

arbeiten, ungeeigneter Bau-

grund, chemische, elektroche-

mische oder elektrische Einflüs-

se, sofern sie nicht vom Verkäu-

fer zu vertreten sind; 

b) bei Mängeln hinsichtlich Mate-

rial, Konstruktion oder Ausfüh-

rung sowie wegen Fehlens zu-

gesicherter Eigenschaften hat 

der Käufer keine Rechte und 

Ansprüche, ausser den in dieser 

Ziffer 15 ausdrücklich genann-

ten. 

16. Gewährleistung Rechtsmängel 

16.1 Führt die Benutzung des Liefer-

gegenstandes zur Verletzung von 

gewerblichen Schutzrechten oder 

Urheberrechten in der Schweiz, 

wird der Verkäufer auf seine Kos-

ten dem Käufer grundsätzlich das 

Recht zum weiteren Gebrauch 

verschaffen oder den Lieferge-

genstand derartig modifizieren, 

dass die Schutzrechtsverletzung 

nicht mehr besteht. 

16.2 Ist dies zu wirtschaftlich ange-

messenen Bedingungen oder in 

angemessener Frist nicht möglich, 

nimmt der Verkäufer den Liefer-

gegenstand zurück und erstattet 

den Vertragspreis abzüglich eines 

den Nutzungen durch den Ge-

brauch sowie den Erhaltungszu-

stand des Liefergegenstandes be-

rücksichtigenden Betrages. 

16.3 Diese Verpflichtungen bestehen 

nur, wenn:  

a) der Käufer den Verkäufer un-

verzüglich von geltend gemach-

ten Schutz- oder Urheberrechts-

verletzungen unterrichtet, 

b) der Käufer den Verkäufer in an-

gemessenem Umfang des gel-

tend gemachten Anspruchs un-

terstützt bzw. dem Verkäufer 

die Durchführung der Modifi-

zierungsmassnahmen gemäss 

16.1 ermöglicht; 

c) dem Verkäufer alle Abwehr-

massnahmen einschliesslich 

aussergerichtlicher Regelungen 

vorbehalten bleiben; 

d) der Liefergegenstand nicht auf 

Anweisung des Käufers gefer-

tigt oder abgeändert wurde; 

e) die Rechtsverletzung nicht 

dadurch verursacht wurde, dass 

der Käufer den Liefergegen-

stand eigenmächtig geändert 

oder in einer nicht vertragsge-

mässen Weise verwendet hat. 

16.4 Für weitergehende Rechtsmängel, 

die nicht unter Ziff. 16 fallen, 

wird jegliche Haftung des Ver-

käufers oder dessen Hilfspersonen 

ausdrücklich wegbedungen.  

17. Weitere Haftung 

17.1 Andere als die in diesen AGB 

ausdrücklich genannten Ansprü-

che des Käufers, gleichgültig aus 

welchem Rechtsgrund diese ge-

stellt werden, insbesondere alle 

nicht ausdrücklich genannten An-

sprüche auf Schadenersatz, Min-

derung, Aufhebung des Vertrages 

oder Rücktritt vom Vertrag, sind 

wegbedungen.  

17.2 In keinem Fall bestehen Ansprü-

che des Käufers auf Ersatz von 

Schäden, die nicht am gelieferten 

Produkt selbst entstanden sind, 

wie Produktionsausfall, Nut-

zungsverluste, Verluste von Auf-

trägen, entgangener Gewinn so-

wie von anderen mittelbaren oder 

unmittelbaren Schäden. Dieser 

Haftungsausschluss gilt nicht in 

Fällen grober Fahrlässigkeit oder 

rechtswidriger Absicht oder so-

weit ihm zwingendes Recht ent-

gegensteht. 

17.3 Der Verkäufer haftet jeweils nur 

für den direkten Schaden und nur, 

wenn der Käufer nachweist, dass 

dieser durch vorsätzliches oder 

grobfahrlässiges Handeln des 

Verkäufers verursacht wurde. Die 

Haftung für Hilfspersonen wird 

ausdrücklich wegbedungen. 

18. Schutzrechte 

18.1 Alle vorbestehenden Schutzrechte 

verbleiben bei der GEMÜ Ver-

triebs AG oder den berechtigten 

Dritten. 

18.2 Sämtliche technischen Unterla-

gen, welche die GEMÜ Vertriebs 

AG zur Verfügung stellt, bleiben 

ihr Eigentum und dürfen ohne ih-

re schriftliche Zustimmung weder 

kopiert, vervielfältigt noch Dritten 

in irgendeiner Weise zur Kenntnis 

gebracht werden. 

19. Verrechnungsverbot 

Der Käufer hat keinen Verrech-

nungsanspruch. 

20. Abtretung 

Ohne vorgängige schriftliche Zu-

stimmung durch die GEMÜ Ver-

triebs AG darf der Käufer An-

sprüche oder sonstige Rechte aus 

diesem Vertrag nicht an Dritte ab-

treten. 

21. Bewilligungen 

21.1 Für die Einhaltung behördlichen 

Vorschriften, namentlich der Ex-

portkontrollvorschriften im Falle 

eines Exports der gelieferten Pro-

dukte, ist der Käufer verantwort-

lich. 

21.2 Der Käufer ist verpflichtet, der 

GEMÜ Vertriebs AG jegliche In-

formationen bezüglich der gelie-

ferten Produkte zukommen zu 

lassen, die die GEMÜ Vertriebs 

AG zur Einhaltung allfälliger Ex-

portkontrollvorschriften benötigt. 

22. Verjährung 

Soweit gesetzlich zulässig und 

vertraglich, worunter auch die 

Bestimmungen dieser AGB fal-

len, nicht abweichend vereinbart, 

verjähren alle Ansprüche des 

Käufers – aus welchen Rechts-

gründen auch immer – in 12 Mo-

naten. 
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23. Vertragsänderungen 

Vertragsänderungen bedürfen zu 

ihrer Gültigkeit der Unterschrift 

beider Vertragsparteien. 

24. Änderung der AGB 

Die GEMÜ Vertriebs AG behält 

sich das Recht vor, die AGB je-

derzeit abzuändern. Änderungen 

der AGB werden dem Käufer in 

geeigneter Weise bekannt gege-

ben resp. sind unter 

www.gemue.ch abrufbar. Die ge-

änderten AGB gelten für alle ab 

ihrer Publikation oder Mitteilung 

erteilten Bestellungen des Käufers 

sowie für alle schriftlichen Ange-

bote der GEMÜ Vertriebs AG. 

25. Verbindlicher Originaltext 

Die deutsche Fassung dieser AGB 

ist die allein gültige Fassung. Die 

fremdsprachige Fassung dient al-

lein dem besseren Verständnis. 

Ergeben sich zwischen der fremd-

sprachigen Fassung dieser AGB 

und der deutschen Fassung dieser 

AGB Differenzen, so ist allein die 

deutsche Fassung massgeblich. 

26. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen 

dieser AGB ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so 

wird die Gültigkeit der AGB im 

Übrigen davon nicht berührt. Die 

Parteien werden für einen solchen 

Fall die unwirksamen Bestim-

mungen durch wirksame Verein-

barungen ersetzen, die in ihrem 

wirtschaftlichen Gehalt den un-

wirksamen Bestimmungen am 

nächsten kommen. In gleicher 

Weise ist zu verfahren, wenn eine 

Lücke offenbar wird. 

27. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für alle aus dem 

Rechtsverhältnis zwischen der 

GEMÜ Vertriebs AG und dem 

Käufer erwachsenen Verbindlich-

keiten ist ausschliesslich der Sitz 

der GEMÜ Vertriebs AG in Rot-

kreuz. 

28. Anwendbares Recht 

Das Rechtsverhältnis zwischen 

der GEMÜ Vertriebs AG und 

dem Käufer unterliegt schweizeri-

schem materiellen Recht. Die 

Anwendung der Bestimmungen 

des Wiener Kaufrechts (Überein-

kommen der Vereinten Nationen 

über Verträge über den internati-

onalen Warenkauf, abgeschlossen 

in Wien am 11. April 1980) ist 

ausdrücklich ausgeschlossen. 

29. Gerichtsstand 

Für sämtliche aus diesem Vertrag 

oder in diesem Zusammenhang 

entstehenden Streitigkeiten sind 

die ordentlichen Gerichte am Sitz 

der GEMÜ Vertriebs AG zustän-

dig. Die GEMÜ Vertriebs AG ist 

jedoch auch berechtigt, jedes an-

dere zuständige Gericht anzuru-

fen. 


